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Anlage 21 zur GRDrs 859/2013
Verlängerung eines Stellenvermerks 
zum Stellenplan 2014
	Org.-Einheit
(aut. Stpl.),

Kostenstelle
	Amt
	BesGr.
oder

EG
	Funktionsbezeichnung
	Anzahl
der
Stellen
	Stellen-
vermerk

bisher

neu
	durchschnittl.
jährl. kosten-
wirksamer
Aufwand
Euro

	320.03.04.155
32345343
	Amt für öffentliche Ordnung
Gewerbe- und Gaststättenbe-hörde
	A9 mD
	Sachbearbeiter/-in
	1,0
	KW 01/2014
KW 01/2016
	--


Begründung:
Im letzten Stellenplanverfahren wurde bei der Gewerbe- und Gaststättenbehörde eine Stelle mit kw-Vermerk zur Behebung von Kontroll- und Ahndungsdefiziten, insbesondere im Brandschutz, in der Alkoholprävention, im Jugendschutz und bei der Durchsetzung der vom Gemeinderat beschlossenen Sondernutzungs- und Gestaltungsrichtlinien beschlossen. Die Stelle konnte erst im 1. Halbjahr 2013 besetzt werden, da bei der Dienststelle die notwendigen Räumlichkeiten bis dahin noch nicht zur Verfügung standen.
Nach wie vor bestehen erhebliche Kontroll- und Ahndungsdefizite. Ein ausreichender Aufgabenvollzug kann nicht stattfinden. Dies wird von den Gewerbetreibenden erkannt und „ausgenutzt“. Dadurch nimmt der Handlungsdruck auf die Gaststättenbehörde zu. Die Erfahrung zeigt, dass sporadische Kontrollen zu keiner nachhaltigen Änderung der prekären Situation führen, zumal bisherige Maßnahmen fast ausschließlich nur in der Innenstadt stattfinden konnten. Ein weiterer Aufschub bei der Ausweitung von Überwachungsmaßnahmen mit Blick auf die Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist nicht mehr vertretbar. Der Umgehung der gesetzlichen Vorgaben und den damit verbundenen sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen kann nur durch konsequente, nachhaltige behördliche Kontrollen begegnet werden. Die Überprüfung der Betriebe darf daher nicht nur anlassbezogen sein. Sie muss präventiv in einem systematischen, verkürzten Turnus durchgeführt werden, um gesetzliche Regelungen im Bereich des Brandschutzes, des Gaststättenrechts, der Gewerbeordnung, des Jugendschutzes, der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, aber auch im Bereich der Straßenwirtschaften aus stadtgestalterischen Gründen, wenigstens ausreichend durchzusetzen.
Bereits im Antrag für den Stellenplan 2012/2013 wurde die Kostenneutralität der Stelle dargestellt, die sich aus Bußgeldern, aber auch aus nachberechneten Gebühren sowie Zwangsgeldern ergibt. Von einer Kostenneutralität ist weiterhin auszugehen.

